
fahren drohten, worauf später noch etwas näher eingegangen
werden wird.

 Der notwendige Zusammenhang zwischen Recht und Gemein

schaft beruht einzig und allein auf dem hier hervorgehobenen

Inhalt des Gemeinschaftsbegriffes. Recht greift nur dort ein,

wo Verhältnisse vorliegen, die nur bei gegenseitiger Einwirkung

von Menschen aufeinander denkbar sind. Das schließt nicht aus,

daß sich das Recht auch z. B. mit dem Verhältnis der Menschen

zu Sachen befaßt; es darf nur auch dieses Verhältnis kein solches

sein, das gleicherweise für einen isolierten Menschen bestehen

könnte. Der Sinn des notwendigen Zusammenhanges zwischen

Recht und Gemeinschaft erschöpt sich also darin, daß sich das

Recht nur mit Dingen befaßt, die in irgend einer Weise, sei es

als Voraussetzung, sei es als Resultat mit der gegenseitigen

Einwirkung von Menschen zu tun haben.

 Es wurde gesagt, daß aus dem Verhältnis zwischen Recht

und Gemeinschaft oft zu weitgehende Schlüsse gezogen werden;

diese Behauptung harrt der Belege und der Aufdeckung des

Grundes der angefochtenen Schlüsse. Um Letzteres vorweg

zunehmen, sei darauf aufmerksam gemacht, daß meist von dem

empirischen Zusammenhänge zwischen Gemeinschaft und Recht
ausgegangen wird. Es wird gesagt: Recht kommt nur in Ge
meinschaften vor. Die Gemeinschaft ist die Voraussetzung des

Rechtes. Dann wird der Gemeinschaftsbegriff untersucht und

konstatiert, daß er den Inhalt A, B und C habe. Die weitere

Aufgabe nunmehr einzeln zu untersuchen, ob das Recht in not

wendigem Zusammenhänge mit A, mit B und mit C stehe, wird

meist nicht mehr gelöst. Es wird vielmehr dem Rechte alles

zugeschrieben, was von der Gemeinschaft ausgesagt wurde. So

ergeht es dann allen sozialen Phänomen, und es werden daraufhin

zwischen diesen selbst, insbesondere zwischen Recht, Wirtschaft
und Kultur vielerlei Zusammenhänge behauptet.

 Dem gegenüber ist zu betonen, daß der Inhalt des Gemein

schaftsbegriffes nur dann mit dem Inhalte des Rechtsbegriffes in

notwendigem Zusammenhänge steht, wenn im Rechtsbegriffe selbst

dieser Zusammenhang als notwendig erscheint. Wird das Wesen

der Gemeinschaft — wie in unserem Falle — in einer einzigen

Tatsache gefunden, so muß der Rechtsbegriff auf dieser Tatsache


